
Lösungen

Es gibt für jedes Gebäude unauffällige 

Lösungen zur Integration von Nisthilfen. 

Hilfsmaßnahmen, wie die Anbringung 

spezieller Nistkästen, sollten vor 

Beginn der Bau- oder 

Sanierungsmaßnahmen 

eingeplant werden. 

Gebäudebrüter verschmutzen 

die Hauswände nicht, wenn die 

Nisthilfen art- und fachgerecht 

angebracht werden. 

Sie übertragen auch keine 

Krankheiten auf den Menschen. 

Straßentauben fi nden bei 

fachgerecht ausgeführten 

Maßnahmen keine Brutmöglichkeiten 

an diesen Stellen.

Beratung zum Artenschutz an Gebäuden

Informationen über Nisthilfen:

Landesbund für Vogelschutz e.V.
Humboldtstr. 98, 90459 Nürnberg

Tel: 0911 454737

nuernberg@lbv.de

nuernberg.lbv.de

Ansprechpartner für rechtliche Fragen:

Stadt Nürnberg/ Untere Naturschutzbehörde
Lina-Ammon-Straße 28, 90471 Nürnberg

Tel: 0911 231- 36 57 und -3172
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Was sind Gebäudebrüter

An vielen Gebäuden unserer Stadt 

nisten Vogelarten wie Haussperlinge, 

Mehlschwalben, Hausrotschwänze, 

Mauersegler, Turmfalken und Dohlen. 

Fledermäuse nutzen Spalten und 

Dachstühle als Unterschlupf. 

An Gebäuden fi nden sie 

meist im Traufbereich Brutplätze 

in Spalten und Höhlungen.

Durch energetische 

Sanierungen werden 

Brutquartiere oft zerstört. 

Ein Rückgang der 

Gebäudebrüter ist die Folge. 

Als Bauherr können Sie neue 
Quartiere schaffen oder bestehen-

de erhalten und aktiv zum Schutz 
der Stadtnatur beitragen.

Rechtliche Verpfl ichtungen

Gebäudebrütende Vögel halten sich 

von Ende März bis  Ende September 

am Gebäude auf, um ihre Jungen 

aufzuziehen. 

Niststätten stehen ganzjährig 
unter gesetzlichem Schutz. 

Die Zerstörung und Beschädigung 

ist ebenso untersagt wie eine 

Behinderung des Zugangs zu den 

Nistplätzen durch Baugerüste oder 

Planen (§ 44 BNatschG). 

Ist es baubedingt nicht möglich 

Brutquartiere zu erhalten, sind 

künstliche Nisthilfen anzubringen.

Was ist zu tun?

Vermeiden Sie einen kostenintensiven Baustopp 

und eine Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld.

Lassen Sie vor Baubeginn von Experten prüfen, 

ob sich Gebäudebrüterquartiere an Ihrem 

Haus befi nden. 

Bei sorgfältiger Planung und Unterstützung 

durch Experten lassen sich Bau- oder 

Sanierungsmaßnahmen außerhalb der Brut- 

und Aufzuchtzeit der Gebäudebrüter legen. 

Bei Zerstörung einer Niststätte muss jedoch 

Ersatz geschaffen werden.

Es besteht die Möglichkeit einen Antrag auf 

Befreiung vom § 44 (BNatschG) bei der Höheren 

Naturschutzbehörde zu stellen, der in den meis-

ten Fällen mit Ersatzmaßnahmen verbunden ist. 
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